Schulsozialarbeit in Deutschland

1. Schulsozialarbeit als eine Form der Kooperation von Jugendhilfe und Schule

Die Schulsozialarbeit kann ganz allgemein als eine Form der Kooperation von Jugendhilfe und Schule bezeichnet werden. Unter Jugendhilfe wird ein komplexes System der außerhalb von Elternhaus, Schule und betrieblicher Ausbildung von der Gesellschaft bereitgestellten Leistungen, Dienste und Einrichtungen verstanden, das der Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen sowie ihrer individuellen und sozialen Entwicklung dient. Oder anders formuliert (Jordan/Sengling 1994, S. 14):

"Jugendhilfe hat in Ergänzung zur Familie und neben Schule und Ausbildung junge Menschen in ihrer Entwicklung allgemeinerzieherisch zu fördern, durch Beratung und Unterstützung sozialen Benachteiligungen und Entwicklungskrisen entgegenzuwirken, Hilfe zur Erziehung zu leisten [...] Zugleich soll Jugendhilfe sich anwaltlich-politisch für bessere Lebensbedingungen junger Menschen einsetzen."

Aus dieser Definition ist erkennbar, dass Jugendhilfe einen stark unterstützenden und anwaltlichen Auftrag für Kinder und Jugendliche hat. Sie nimmt nur noch in geringem Maße ordnungspolitische und fürsorgliche Aufgaben wahr. Zu den Leistungen und Aufgaben der Jugendhilfe, die von öffentlichen und freien Trägern erbracht werden, gehören unter anderem:

· die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen,

· die Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien bei Problemen,

· die Angebote der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Jugendverbandsarbeit.

· der Kinder- und Jugendschutz,

· familienersetzende Einrichtungen und Angebote für Kinder und Jugendliche

Die Kooperationsmöglichkeiten zwischen Jugendhilfe und Schule sind sehr vielfältig und gehen über die Schulsozialarbeit weit hinaus. Kooperationsmöglichkeiten ergeben sich für beide Institutionen beispielsweise in den folgenden Bereichen (vgl. AGJ 1999, S. 10f.):

· Tageseinrichtungen für Kinder(z.B. Krippen und Kindergärten),

· Freizeit und interessengebundene Angebote (z.B. Besuch außerschulischer Veranstaltungen und Lernorte),

· Übergang von Schule in Ausbildung (z.B. Kooperation mit Arbeitsverwaltung, Wirtschaft),

· Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (z.B. Sucht, Mediennutzung, Gewalt, sexueller Mißbrauch),

· Kinder und Jugendlichen in besonderen Problemlagen (z.B. Leistungsdefizite, Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen).

In den folgenden Ausführungen wird sich bei der Kooperation von Jugendhilfe und Schule ausschließlich auf die Schulsozialarbeit konzentriert. Dazu soll im folgenden Abschnitt zunächst geklärt werden, was unter Schulsozialarbeit zu verstehen ist.


2. Begriffsklärung Schulsozialarbeit

Für das Arbeitsfeld Schulsozialarbeit gibt es gegenwärtig in der Bundesrepublik Deutschland sehr unterschiedliche Definitionen und auch Verständnisse. So existieren für ein zumindest ähnlich gelagertes Arbeitsfeld neben dem Begriff Schulsozialarbeit gegenwärtig noch andere Bezeichnungen wie "schulbezogene Jugendarbeit", "schulbezogene Jugendsozialarbeit", "schulbezogene Jugendhilfe", "Soziale Arbeit an Schulen" oder "Jugendarbeit an Schulen". Legt man die unterschiedlichen Definitionen zugrunde, so kristallisieren sich jedoch - bei allen Unterschieden - einige Merkmale von Schulsozialarbeit heraus, die sich folgendermaßen beschreiben lassen:

Zunächst lässt sich festhalten, dass (ausgebildete) SozialarbeiterInnen über einen längeren Zeitraum an einem wichtigen Lebensort von Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden. Dadurch soll die institutionelle Trennung von Jugendhilfe und Schule verringert und sozialpädagogische Kompetenzen im Interesse der Schüler, Eltern und Lehrer eingebracht werden. Dabei bringen sowohl Lehrer als auch Schulsozialarbeiter ihren eigenen Blickwinkel und ihre hieraus resultierenden Zielsetzungen, Vorgehensweisen und Kompetenzen in die Schule ein. Konkrete Modelle der Kooperation von Jugendhilfe und Schule müssen es also ermöglichen, daß beide Instanzen bzw. Berufsgruppen sich im Hinblick auf das übergreifende gemeinsame Gesamtziel - nämlich die Verbesserung der Lebens- und Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen - wechselseitig ergänzen. Dies können aber nur Formen der "gleichberechtigten Zusammenarbeit" sein, in denen sowohl die Lehrerinnen und Lehrer ihre beruflichen Aufgaben und Verpflichtungen erfüllen können als auch die SozialpädagogInnen die Möglichkeit erhalten, ihre Arbeit in der Schule nach eigenen - eben sozialpädagogischen - Kriterien, Arbeitsansätzen und Methoden zu gestalten. Ertragreiche Kooperationsmodelle von Jugendhilfe und Schule sind also möglichst so auszugestalten, daß sie die "Partnerschaftsfähigkeit" beider Instanzen bzw. Berufsgruppen herstellen bzw. ermöglichen.

Die Definitionen gehen in der Regel davon aus, daß der besondere Ansatz von Schulsozialarbeit darin besteht, Arbeitsansätze, Handlungsformen und Zielbestimmungen der Jugendhilfe am Ort und im Umfeld des Ortes der Schule zu realisieren. Schulsozialarbeit geht damit - zumindest konzeptionell - über den Regelauftrag und die Regelaufgaben von Schule bzw. Lehrerhandeln im eigentlichen Sinne hinausgeht. Durch Schulsozialarbeit wird also ein neues und zusätzliches Element von Zielsetzungen, Aktivitäten, Methoden, Herangehensweisen etc. in die Schule eingeführt, das auch bei einem weiterentwickelten Verständnis von Schule, Lehrerhandeln und Schulleben nicht durch die Regelinstitution Schule und die in der Schule handelnde zentrale Profession der Lehrer im Regelvollzug ihres Berufsauftrages allein realisiert werden (kann). Insofern stellt Schulsozialarbeit eine zusätzliche pädagogische Ressource für die Institution Schule dar.

Schulsozialarbeit nimmt gemäß den o.g. Definitionen eine wichtige Vermittlungs- und Scharnierfunktion zwischen Schule und Gemeinwesen wahr. Zum einen stellt sie eine Vermittlung zwischen der pädagogischen Institution Schule und dem örtlichen System der Jugendhilfe (örtliches Jugendamt, freie Träger etc.) her. Zum anderen entwickelt bzw. befördert sie Beziehungen zu Institutionen wie Vereinen und Verbänden, Betrieben, Kirchen, Arbeitsamt etc im Umfeld der Schule. Im Interesse der Kinder und Jugendlichen trägt die Schulsozialarbeit also zu einer Vernetzung bestehender Angebote und Dienste bei. Schulsozialarbeit wird dabei zu einer Agentur neuer Formen der Kooperation und Vernetzung im sozialräumlichen Umfeld der Schule.


3. Grundsätze der Jugendhilfe und der Schulsozialarbeit

In der Kinder- und Jugendhilfe haben sich im Laufe der Geschichte einige Grundsätze entwickelt, die sich - mit gewissen Abstrichen - in der Praxis bewährt haben und auf die Schulsozialarbeit übertragen werden können. Einige dieser Grundsätze der Kinder- und Jugendhilfe, die im Kinder- und Jugendhilfegesetz verankert sind, sollen im folgenden vorgestellt werden (vgl. dazu auch Kunkel 1995, S. 17ff., Renn 1999, S. 81f., Schellhorn 1993, S. 10ff.).

Prävention vor Intervention

Im Gegensatz zur weit verbreiteten Meinung arbeitet die Jugendhilfe vorrangig präventiv. Sie soll mit ihren Angeboten integrativ und normalisierend wirken. Dementsprechend ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz und auch die Jugendhilfe nicht nur für benachteiligte junge Menschen, sondern auch für "normale" Kinder und Jugendliche zuständig, die in immer schwieriger werdenden Lebensverhältnissen aufwachsen. Die Annahme von Leistungen der Jugendhilfe soll dabei nicht stigmatisieren, sondern Teil der Alltagskultur einer Gesellschaft sein. Mit den Leistungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes besteht also der Anspruch, eine Aussonderung und Ausgrenzung junger Menschen und ihrer Eltern zu verhindern. In der Praxis soll die Jugendhilfe also in erster Linie Schwierigkeiten vermeiden sowie frühzeitig Unterstützung anbieten und nicht erst bei Problemen eingreifen. Prävention zielt in diesem Sinne auf lebenswerte, stabile Verhältnisse für alle jungen Menschen, um möglichen Problemen vorzubeugen (primäre Prävention). Dessen ungeachtet soll sie eine gezielte Unterstützung in belastenden Situationen bieten (sekundäre Prävention). Im Kinder- und Jugendhilfegesetz erkennt dies beispielsweise daran, dass der Charakter des Ordnungs- und Eingriffsrechts zugunsten einer ausgeprägten (Dienst-) Leistungsorientierung stark eingeschränkt ist. So ist der Angebots- und Leistungscharakter der Maßnahmen und Angebote der Jugendhilfe (z.B. Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Hilfen zur Erziehung) sowie die Beteiligungsrechte von Eltern, Kindern und Jugendlichen ausführlich beschrieben (z.B. Wunsch- und Wahlrecht, Beteiligung, Datenschutz). Jugendhilfe kann also als ein modernes Dienstleistungsangebot und das Jugendamt als Leistungsbehörde verstanden werden (vgl. ausführlicher Münder 1996). Hornstein (1997, S. 29) spricht vor diesem Hintergrund - zu Recht - von einer "Sozialpädagogisierung des Jugendhilferechts".

Vorrang des Eltern gegenüber dem Staat und den Kindern

In der Bundesrepublik Deutschland wird dem Elternrecht eine hohe Bedeutung zugemessen. Die Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern. So legt das Kinder- und Jugendhilfegesetz fest, dass die von den Personensorgeberechtigten bestimmte Erziehung bei der Erfüllung der Aufgaben nach dem Gesetz zu respektieren ist , also letztlich nicht durch eine staatliche Erziehung eingeschränkt werden darf (§ 9 KJHG). Vor diesem Hintergrund wird der Jugendhilfe kein eigenständiger Erziehungsauftrag eingeräumt. Vielmehr hat die Jugendhilfe die Aufgabe, Eltern bei ihrem originären Erziehungsauftrag zu unterstützen. Den Kinder und Jugendlichen selbst gewährleistet das Kinder- und Jugendhilfegesetz beispielsweise bei der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischen Kinder- und Jugendschutz eigenständige Rechte. Darüber hinaus haben junge Menschen zudem das Recht, sich in allen sie betreffenden Angelegenheiten an das Jugendamt zu wenden (§ 8 Abs. 2). Falls die Unterrichtung der Eltern über die Beratung der Kinder und Jugendlichen den Beratungszweck vereiteln würde, ist die Beratung auch ohne das Wissen der Eltern möglich (vgl. § 8 Abs. 3 KJHG).

Staat kontrolliert die Wahrnehmung der elterlichen Sorge

Das Grundgesetz, das Bürgerliche Gesetzbuch und auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz legen fest, dass der Staat über die Pflege und Erziehung der Kinder und Jugendlichen durch die Eltern wacht. Die Rechte der Eltern sind also nicht grenzenlos. Das staatliche Wächteramt über die Pflege und Erziehung von Kindern übernimmt im wesentlichen die Jugendhilfe. Wenn das Wohl des Kindes gefährdet ist, soll die Jugendhilfe den Eltern Unterstützung und Hilfen anbieten (vgl. §§ 16ff. KJHG). Bei einer schwerwiegenden Gefährdung des Kindeswohls kann die Jugendhilfe eine Inobhutnahme oder Herausnahme vornehmen, das Vormundschaftsgericht informieren und an dem dortigen Verfahren mitzuwirken (vgl. §§ 42, 43 und 50). Eingriffstatbestände gegen den Willen der Eltern können jedoch nur über Vormundschaftsgerichte auf der Grundlage des § 1666 BGB ausgeführt werden. Elternrecht und staatliches Wächteramt schließen sich dennoch nicht aus, sondern sind im Gegenteil wechselseitig aufeinander angewiesen, um das Ziel der Förderung des Kindeswohles zu erreichen.

Vorrang freier Träger bei der Leistungserbringung und Pluralität der Träger

Jugendhilfeleistungen erbringen traditionell sowohl öffentliche als auch freie Träger. Doch was sind freie und öffentliche Träger? Unter einem öffentlichen Träger sind auf der örtlichen Ebene die Kreise und kreisfreien Städten gemeint, die zur Erfüllung der Jugendhilfeaufgaben Jugendämter eingerichtet haben. Interessant ist, dass das Jugendamt zweigliedrig aufgebaut ist. Es besteht aus dem Jugendhilfausschuss und der Verwaltung. Während der Jugendhilfeausschuss Beschlussrecht in allen Angelegenheiten der öffentlichen Jugendhilfe hat, übernimmt die Verwaltung die laufende Geschäftsführung dieses Bereiches. Für den Jugendhilfeausschuss besteht aus Vertretern des öffentlichen Jugendhilfeträgers und Vertretern von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe (vgl. §§ 70 und 71 KJHG). Freie Träger der Jugendhilfe sind nicht öffentliche juristische Personen oder Personenvereinigungen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe tätig sind. Freie Träger können sein (z.B. die Kirchen und Religionsgemeinschaften, die Jugendverbände, die sechs Wohlfahrtsverbände oder kleine Initiativen, Gruppen, Vereine und Selbsthilfegruppen). Beachtenswert ist auch, dass freie Träger der Jugendhilfe bei der Leistungserbringung einen bedingten Vorrang vor öffentlichen Trägern der Jugendhilfe haben (vgl. § 4 KJHG). So soll die öffentlich Jugendhilfe von eigenen Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen absehen, wenn der freie Träger hier bereits tätig ist bzw. rechtzeitig tätig werden könnte. (vgl. § 4 Abs. 2). Dieser bedingte Vorrang freier Träger trägt in der Fachsprache den Namen "Subsidiaritätsprinzip". Die Jugendhilfe ist zudem gekennzeichnet durch eine Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen (§ 3 Abs. 1 KJHG).

Freie Träger als Leistungsanbieter

Der Gesetzgeber macht im Kinder- und Jugendhilfegesetz eine Unterscheidung zwischen "Leistungen der Jugendhilfe" (Zweites Kapitel) und "Anderen Aufgaben der Jugendhilfe" (Drittes Kapitel). Auf die Bereitstellung von Leistungen durch die Träger der Jugendhilfe haben junge Menschen und ihre Eltern einen objektiven Rechtsanspruch. Die Inanspruchnahme von Leistungen basiert generell auf der Basis von Freiwilligkeit, dem Wunsch- und Wahlrecht sowie der Beteiligung der Kinder und Jugendlichen. Die Gesamtverantwortung, Gewährleistungspflicht und Planungsverantwortung der Leistungen hat in jedem Fall der öffentliche Träger. Zuständig ist grundsätzlich das örtliche Jugendamt (§ 80 KJHG). Die Umsetzung von Leistungen wird in der Regel von freien Trägern der Jugendhilfe (Kirchen, Wohlfahrtsverband, Jugendverband, Initiativen und Vereinen etc.) bzw. vereinzelt auch von öffentlichen Trägern der Jugendhilfe übernommen. Bei den anderen Aufgaben der Jugendhilfe ist das Wunsch- und Wahlrecht der Kinder- und Jugendlichen bzw. ihrer Eltern eingeschränkt. Eine Inobhutnahme eines Kindes durch das Jugendamt ist beispielsweise auch gegen den Willen der Eltern rechtlich zulässig und erforderlich, sofern eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen besteht. Von einigen Ausnahmen abgesehen sind für die anderen Aufgaben die öffentlichen Träger der Jugendhilfe zuständig. Zu den anderen Aufgaben gehören insbesondere eingreifende, kontrollierende und hoheitliche Tätigkeiten (vgl. die Abbildung).

Viele Rechte der Leistungsberechtigten sowie der Kinder und Jugendlichen

In der Jugendhilfe sollen "Betroffene" nicht Objekte staatlichen Handelns sein, sondern Jugendhilfe will deren Selbsthilfekräfte fördern. Im Kinder- und Jugendhilfegesetz geht es daher zum einen um die Sicherung von Antrags-, Einspruchs- und Verweigerungsrechten sowie zum anderen um die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Adressaten bei der Planung und Durchführung von Jugendhilfeangeboten. Beteiligung beinhaltet darüber hinaus auch die Kooperation mit Adressaten, Initiativen und ehrenamtlichen Helfern. Hierzu gibt es eine Vielzahl von Vorschriften im Kinder- und Jugendhilfegesetz:

· Wunsch- und Wahlrecht (§ 5 KJHG)

· Beteiligung und Anhörung beim Prozeß der Hilfegewährung (§ 8 KJHG)

· Anspruch auf Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischem Kinder- und Jugendschutz (§§ 11 und 13)

· Rechtsansprüche auf Leistungen (§ 16 ff. KJHG)

· Mitwirkung bei Erziehungshilfen im Hilfeplan (§ 36 Abs. 2 KJHG)

· bedürfnisorientierte Arbeit der freien Träger (§ 74 Abs. 4 KJHG)

· Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen bei der Jugendhilfeplanung (§ 80 Abs. 1 KJHG)

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz wird insbesondere den Leistungsberechtigten im § 5 ein Wunsch- und Wahlrecht eingeräumt. Den Wünschen der Leistungsberechtigten soll von der Jugendhilfe entsprochen werden, solange dabei nicht unverhältnismäßige Mehrkosten entstehen. Im Kinder- und Jugendhilfegesetz ist zudem im § 8 Abs. 1 eine Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen vorgeschrieben. Außerdem ist im § 36 KJHG eine Beratung und Beteiligung der Erziehungsberechtigten sowie ihrer Kinder und Jugendlichen im sogenannten "Hilfeplan" festgelegt, der eine Voraussetzung für längerfristig angelegte Hilfen ist. Im Hilfeplan legen die beteiligten Fachkräfte, die Erziehungsberechtigten und die jungen Menschen gemeinsam Art und Umfang der Hilfe fest. Spätestens nach 6 Monaten ist dieser Hilfeplan mit allen Beteiligten zu überprüfen und fortzuschreiben.

Jugendhilfe hat Auftrag zur Einmischung (auch in Schule)
Gesellschaftliche Veränderungen und Probleme der Kinder, Jugendliche und ihrer Eltern sind nicht auf das System Jugendhilfe begrenzt. Die Jugendhilfe steht daher vor der Herausforderung, im Rahmen ihrer Zuständigkeit Arbeitskonzepte über die Ressortgrenzen hinaus zu entwickeln, um einen ganzheitlichen Handlungsansatz verwirklichen zu können. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz trägt diesem Umstand Rechnung und verpflichtet in § 1 Abs. 3 Nr. 4 die Jugendhilfe dazu, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Auch in anderen Paragraphen des Kinder- und Jugendhilfegesetz wird mit Kooperationsverpflichtungen die offensive Jugendhilfe betont. So sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien, zusammenarbeiten (§ 81 KJHG). An erster Stelle werden dabei die Schulen und Stellen der Schulverwaltung genannt.

Ziel muss es sein, eine stärkere Beachtung der Interessen junger Menschen durchzusetzen und so ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Wichtige Bereiche, in die sich Jugendhilfe einmischen könnte und sollte, sind unter anderem Schule, Familienpolitik, Städtebau, Wohnungspolitik, Verkehrspolitik, Arbeitspolitik, Bildungs- und Sozialwesen, Kriminalprävention und Psychiatrie. Eine solche Grenzüberschreitung erfordert Mut und Phantasie und kostet Zeit und Arbeit. Nur solch eine deutliche Artikulation kann jedoch die Entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit für Jugendhilfeprobleme sensibilisieren und mobilisieren.
